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1. Ausgangssituation 
 
1.1 Das geplante Neubaugebiet liegt im nördlichen Teil von Möttlingen. Auf der West-
seite ist eine bestehende Bebauung vorhanden, auf der Ostseite  grenzt es an landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. 
Das Höhenniveau im Baugebiet fällt in östlicher Richtung um ~ 10 - 11 m ein. 
 
1.2 Wir wurden mit einer Baugrunduntersuchung gemäß Leistungsumfang Angebot vom 
02.11.2020, Angebotsnummer BL 20 244 A beauftragt. Weitergehende gutachterliche 
Aussagen, als im Leistungsumfang des Angebotes beschrieben, waren auftragsgemäß 
nicht Bestandteil unserer Tätigkeiten. Zur Beurteilung stand uns ein Lageplan, mit ge-
planten Straßen- und Kanaltrassen zur Verfügung.  
 
1.3 Zur Untersuchung des Baugrundes wurden 7 Baggerschürfe durchgeführt. Die an-
getroffenen Bodenschichten sind in Schichtprofilen zeichnerisch dargestellt und be-
schrieben (Anlage 3). Die Schurfpunkte wurden vom Geoingenieurbüro Thal nach Lage 
und Höhe eingemessen.  
 
Tabelle 1: Höhenniveau der Schurfansatzpunkte: 
Schurfpunkt Höhenniveau 
Schurf 2 524,59 mHN 
Schurf 3 528,81 mHN 
Schurf 4 531,28 mHN 
Schurf 5 528,90 mHN 
Schurf 6 527,33 mHN 
Schurf 7 522,84 mHN 
Schurf 8 520,17 mHN 
 
 
2. Baugrundbeschreibung 
 
2.1 Das Bauvorhaben liegt in der Erdbebenzone 1 und wird der Untergrundklasse R 
zugeordnet (nach Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für 
Baden-Württemberg). 
 
2.2 Im Baugebiet treten hellbraune, steinige Verwitterungsböden  mit wechselnden 
Steinanteilen  der Bodenklasse (BKL) 4 und 5 auf. Sie gehen nach ~ 2 – 2,50 m Tiefe in 
verwittertes, steiniges Material der Verwitterungszone über (BKL 7). Während oberflä-
chennah die bindigen Anteile überwiegen, nehmen mit der Tiefe die steinigen Anteile zu 
(BKL 5), der Boden wird schwer lösbar. Die steinigen Anteile sind meist kleinstückig, 
vereinzelt treten plattige Lagen von wenigen cm dicke auf. Sie zeigen nach unten eine 
zunehmend dichte Lagerung.  Die auftretenden Kalk- und Kalkmergelsteinbruchstücke 
sind mürbe und zerbrechen bei Belastung. Im tieferen Teil des Aushubes (> 2 m) kön-
nen auch harte Kalksteinlagen auftreten.  
 
2.3 Folgender Schichtenaufbau wurde im Baugebiet festgestellt: 
- 0,30 – 0,40 Mutterboden                                                                                                                    
- im östlichen Randbereich (Linie Schurf 4 – 5) ist steiniger Verwitterungsboden der BKL 
4 bis in Tiefen von 2,20 – 2,40 m u. Gelände vorhanden.  
- im zentralen Teil des Baugebietes (Schurf 3, 6, 7) reichen die reichen die bindigen, 
steinigen Böden der BKL 4 zwischen ~ 0,70 – 1 m u. Gelände. 
- bei Schurf 2 war kein Boden der BKL4, vorhanden, hier folgt unter dem Mutterboden 
stark steiniges Material (BKL 5). 
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- im westlichen Ende des Neubaugebietes wurden bei Schurf 8 wieder ~ 1,50 m  
schwach steiniges Material angetroffen. 
- die stark steinigen Verwitterungsböden der BKL 5 reichen zwischen ~ 2 – 2,50 m unter 
Gelände 
- darunter folgt dann die Verwitterungszone aus steinigem, dicht gelagertem Material. 
 
2.4 Grundwasser wurde nicht angetroffen. Vereinzelt kann aber nach längeren Regen-
perioden Staunässe oder Schichtwasser aus dem Hangbereich in den Verwitterungs-
böden des Muschelkalkes auftreten. 
 
 
3. Baugrundbeurteilung 
 
3.1  Das Baugebiet zeigt einen gut tragfähigen Untergrund. Die Übergänge zu den Ver-
schiedenen Verwitterungsbereichen sind meist nicht als scharfe Schichtgrenze vorhan-
den, sondern zeigen in unterschiedlichen Tiefen teilweise einen allmählichen Übergang. 
 
3.2 Gründung der Kanal- und Schachtbauwerke 
3.2.1 Regenwasserkanal, Tiefe ~  2,20 m 
Die Kanalsohle liegt im Übergangsbereich vom stark steinigen Verwitterungsboden zur 
Verwitterungszone. Die Kanal- und Schachtbauwerke zeigen nur geringe rechnerische 
Setzungen (≤ 0,5 cm).  
Die Kanalsohle ist zu verdichten, da bei Aushub eine Auflockerung eintritt. Für die Sohle 
ist eine Ausgleichsschicht von ~ 0,10 m Schotter vorzusehen (0/32 – 0/45) um ein punk-
tuelles Auflager der Rohre zu vermeiden. 
Im östlichen Bereich (Linie Schurf 4-5) sind 0,30 m Unterbau vorzusehen, da die 
schwach steinigen Bereich tiefer, teilweise bis unter die Sohle reichen können. Der Ein-
bau der Schotterschicht sollte beim Aushub vor Ort entschieden werden 
 
Im westlichen Teil (Anschluß an Münklinger Straße bis ~  Schurf 8 sollte ebenfalls ein 
0,30 m Schotterunterbau vorgesehen werden (wie in der Münklinger Straße). Der erfor-
derliche Einbau ist ebenfalls vor Ort zu entscheiden. 
 
3.2.2 Schmutzwasserkanal  
Die Sohle bei ~ 3,20 – 3,50 m u. Gelände liegt bereits in der Verwitterungszone. Hier ist 
ebenfalls eine nahezu setzungsfreie Gründung vorhanden. Es ist ebenfalls eine Nach-
verdichtung der Sohle nach dem Aushub durchzuführen, so wie eine 0,10 m Schotter-
schicht unter den Rohren vorzusehen um punktuelle Auflager zu vermeiden. 
 
3.3 Als Unterbau unter dem Kanal ist Schotter- oder Recyclingmaterial 0/45 (Siebkurve 
für Schottertragschichten nach ZTV SoB-StB 04) einzubauen. 
 
3.4 Für die Sicherung des Kanalgrabens kann ein Stahlplattenverbau (Kringsverbau) 
eingesetzt werden. Eine freie Abböschung ist unter 60° vorzusehen. 
 
3.5 Für die Bemessung der Kanalgründung wurden folgende Bodenkennwerte ange-
setzt: 
 
Tabelle 2: Bodenkennwerte (charakteristische Werte) 

Boden Wichte cal γγγγ Reibungswinkel 
cal ϕϕϕϕ’ 

Kohäsion 
cal c’ 

Steifeziffer Es Bodenklassen 

Verwitterungs-
boden steinig - 
schwach steinig, 
halbfest 

19,5 kN/m³ 27,5° 7 kN/m² 8 MN/m² 4 
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Verwitterungs-
boden, stark stei-
nig, halbfest, dicht 

20,5 kN/m³ 35° 10 kN/m² 20 MN/m² 5 

Verwitterungszone 
fest, hart 

22 kN/m³ ≥ 37,5° 10 kN/m² 50 MN/m² 7 

 
 
4. Chemische Laboranalysen des anfallenden Aushubmaterials 
 
4.1 An Proben aus den Schürfen wurden Analysen mit dem Untersuchungsumfang 
nach LAGA Boden durchgeführt. Die Laborergebnisse wurden nach Verwaltungsvor-
schrift BaWü ausgewertet.  Die chemischen Analysen des anfallenden Aushubmaterials 
ergab erhöhte Werte von Arsen im Feststoff. 
 
Mutterboden    Arsen 23 mg/kg  ⇒ Z1.2 
Verwitterungsboden Arsen 17 mg/kg  ⇒ Z1.2 
 
4.2 Diese erhöhten Werte sind ist natürlich bedingt vorwiegend in den Böden des unte-
ren Muschelkalkes vorhanden. Eine Verwendung des Verwitterungsbodens im Kanal-
grabenbereich ist möglich 
Eine andere Wiederverendung ist nur auf Gebiete mit höheren natürlichen Werten be-
schränkt (Böden des unterer Muschelkalkes). 
 
 
5. Wiederverwendung des Aushubmaterials 
 
5.1 Das Aushubmaterial (vorwiegend Verwitterungsböden und steiniges Material der 
Verwitterungszone  sind für einen Einbau in den Kanalgraben geeignet.  
Beim Material in der Verwitterungszone (unterer Aushub des Schmutzwasserkanals) ist 
grobes Material auszusortieren und zu zerkleinern. 
Die derzeitigen festgestellten Wassergehalte liegen zwischen ~ 10 – 13,8 %. Mit diesen 
geringen Wassergehalten ist ein Einbau ohne Zusatzmaßnahmen möglich. 
 
Der bodenmechanische Versuch (Proctorversuch ergab eine erforderliche Wassergeh-
altsspanne für eine Einbaudichte von Dproc. 97% von ~ 11,5 – 16,2 %. 
 
5.2 Wegen witterungsbedingten Änderung der Wassergehalte, ist für die Ausschreibung 
eine Mindestmenge an Kalk oder Kalkzement von 2 %  (ca. 40 kg/m³) und eine eventu-
ell notwendige Wasserzugabe vorzusehen. 
 
 
6. Straßenunterbau, Frostempfindlichkeitsklassen 
 
6.1 Das Neubaugebiet befindet sich in der Frosteinwirkzone II. Die im Rohplanum an-
stehenden Böden sind der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zuzuordnen. 
Damit ergibt sich für einen Straßenaufbau der Belastungsklasse 1,0 bis 3,2 ein frostsi-
cherer Gesamtaufbau von 60 cm + Zuschlag 5 cm für Zone II. 
 
Für die erforderlichen EV2-Werte von ≥ 120 MN/m² ist bei den angetroffenen Bodenver-
hältnissen ein Schotterunterbau von mind. 45 cm erforderlich. 
Die Rohplanumswerte sind sehr stark von den Witterungsverhältnissen abhängen. Vor 
der Untersuchung gab es nur wenig  Niederschlag. Daher waren auch die Wassergeh-
alte relativ gering.    
Auf jeden Fall sind vor Einbau der Schottertragschicht statische Lastplattendruckversu-
che (DIN 18 340) an Prüffeldern vorzunehmen. 
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In der Ausschreibung sollte, unter Berücksichtigung ungünstiger Witterungsverhältnisse, 
ein Schotterunterbau von 55 cm vorgesehen werden. 
 
 
7. Homogenbereiche 
Tabelle 3: Homogenbereiche VOB 2016 gemäß DIN 18300 (für Gewerk Lösen) 

Bodenart BKL DIN 18300 alt Homogenbereich  
VOB 2016 

Kurzzeichen DIN 18196 / 
Anmerkung 

Mutterboden 1 H1 OT, OU 
Verwitterungsboden steinig 
– schwach steinig, halbfest 

4 (leicht lösbar) H2 UL, UM, steinig, ca. 10 – 20 
% 

Verwitterungsboden, stark 
steinig, halbfest, dicht 

5 (schwer lösbar) H3 GU, steinig > 20 % und 
Steine mit kiesigen, bindigen 

Anteilen 
Verwitterungszone  
fest, hart 

7 (schwer lösbar H4 Kalksteine, kleinstückig, 
plattig 1-2 cm, kiesig,  

schluffig 
teilweise auch bankige Aus-

bildung möglich 
 

 
Anmerkung:  
Sollten in dem/r vorliegenden Gutachten/Stellungnahme Aussagen zu gemessenen 
Schadstoffbelastungen vorhanden sein, weisen wir ausdrücklich darauf hin dass es sich 
hierbei um orientierende, technische Altlastenuntersuchungen handelt. Werden die 
Aushubböden/-massen einer Entsorgung durch Deponierung zugeführt, sind weiterge-
hende Haufwerksbeprobungen nach LAGA PN98 und gemäß Analysenumfang der De-
ponieverordnung auszuführen. 
Bei Planungsänderungen ist der Gutachter rechtzeitig zu informieren. Durch geänderte 
Gründungstiefen, Lage des Baukörpers, etc. kann eine Neubeurteilung der Gründungs-
situation notwendig werden. Hierdurch können erhebliche Abweichungen von der im 
Gutachten angegebenen Gründung oder der Baugrubenausführung, sowie sonstiger 
Randbedingungen auftreten. Wir weisen darauf hin, dass o.g. Beurteilungen anhand 
von punktuellen Aufschlüssen getätigt wurden. Daher sind Abweichungen der beschrie-
benen Baugrundverhältnisse nicht auszuschließen.  
Der Gutachter ist in der Ausführungsphase bei Anzeichen solcher Abweichungen zu 
Rate zu ziehen. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit gültig, daher sind Einzelas-
pekte nicht von der Gesamtbeurteilung trennbar. Vorgesehene Änderungen unserer 
Beurteilungen, auch einzelner Teilaspekte bedürfen unserer ausdrücklichen Zustim-
mung (nur in Schriftform). Insofern ist ein Haftungsausschluss für nichtgenehmigte Än-
derungen durch Biller & Breu ausdrücklich gegeben.  
Das Gutachten ist nur für den in der Ausgangssituation beschriebenen Zweck und da-
her nur für den Auftraggeber und die Planungs-/Baubeteiligten bestimmt. Eine Weiter-
gabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
durch Biller & Breu. Insofern wird durch Biller & Breu eine eventuelle Dritthaftung bei 
unrechtmäßiger Weiterverwendung unserer Daten hiermit ausdrücklich ausgeschlos-
sen. 
 
Waghäusel, den 01.02.2021 

 
A. Biller, Dipl.-Geol. 
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1. Ausgangssituation 
 
1.1 Für das geplante Neubaugebiet ist ein Regenwasserkanal vom Baugebiet entlang 
der Münklinger Straße bis zum Ortsende geplant. Dort soll das Regenwasser in ein 
Rückaltebecken eingeleitet werden.  
 
1.2  Wir wurden mit einer Baugrunduntersuchung gemäß Leistungsumfang Angebot 
vom 02.11.2020, Angebotsnummer BL 20 244 B beauftragt. Weitergehende gutachterli-
che Aussagen, als im Leistungsumfang des Angebotes beschrieben, waren auftrags-
gemäß nicht Bestandteil unserer Tätigkeiten. Zur Beurteilung stand uns ein Lageplan 
mit Höhenangeben der geplanten Kanaltrasse und dem Rückhaltebecken zur Verfü-
gung.  
 
1.3 Zur Untersuchung des Baugrundes wurden 5 Rammkernsondierungen im Trassen-
bereich bis 4 m Tiefe und im Rückhaltebecken zwischen 5 – 7 m  durchgeführt. Die an-
getroffenen Bodenschichten sind in Schichtprofilen zeichnerisch dargestellt und be-
schrieben (Anlage 3). Die Bohrpunkte wurden vom Geoingenieurbüro Thal nach Lage 
und Höhe eingemessen.  
 
Tabelle 1: Höhenniveau der Bohransatzpunkte: 
Bohrpunkt Höhenniveau 
RKS 1 519,21 mHN 
RKS 2 518,83 mHN 
RKS 3 518,53 mHN 
RKS 4 516,70 mHN 
RKS 5 515,51 mHN 
 
 
2. Baugrundbeschreibung 
 
2.1 Das Bauvorhaben liegt in der Erdbebenzone 1 und wird der Untergrundklasse R 
zugeordnet (nach Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für 
Baden-Württemberg). 
 
2.2 Folgender Schichtenaufbau wurde in der Münklinger Straße festgestellt: 
- Asphaltstärke 0,14 – 0,15 m 
- Unterbau Schottermaterial, Tiefenlage Unterkante Schotter zwischen 0,70 – 1 m unter  
OK Straße, Bodenklasse 3 
- Auffüllungen Ton, vereinzelt Ziegelreste, braun/ grau, Konsistenz steif, Tiefenlage UK 
Auffüllung zwischen 1,70 – 2,90 m unter OK Straße, Bodenklasse 4 
- Verwitterungsboden unterer Muschelkalk, umgelagert, hellbraun aus Schluff, tonig 
steinig, kiesig schwach sandig, Konsistenz schwankt zwischen halbfest und steif-weich, 
Bodenklasse 4 
 
2.3 Grundwasser wurde nicht angetroffen. Vereinzelt kann aber nach längeren Regen-
perioden Staunässe oder Schichtwasser in den Verwitterungsböden des Muschelkalkes 
unter dem aufgefüllten Ton auftreten, die zur Aufweichung der Böden führen. 
 
 
3. Baugrundbeurteilung 
 
3.1 Gründung Kanal- und Schachtbauwerke 
Die Setzungen wurden für den Kanal DN 600 und für Schachtbauwerke Durchmesser 
1,20 m berechnet. Für die Berechnungen wurden Belastungen bis SLW 30 berücksich-
tigt. 
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3.2 Es ergeben sich bei einer Tiefe von ~ 2,20 m Bodenpressungen unter dem Rohr 
von ~ 91,2 kN/m² und ~ 88,15 kN/m² unter dem Schachtbauwerk. 
Aufgrund der aufgefüllten Tone und der teilweisen steif-weichen Konsistenz der Verwit-
terungsböden, ist ein Schotterunterbau erforderlich. 
 
von RW 24 – Haus 19 (zwischen RW 26-27)  ⇒ 0,30 m Schotter, Setzungen ~ 0,9 cm 
von Haus 19 – RW 29  ⇒ 0,40 m Schotter, Setzungen ~ 1 cm 
von RW 29  - RW 31 ⇒ 0,30 m Schotter, Setzungen ~ 0,9 cm 
 
3.3 Als Unterbau unter dem Kanal ist Schotter- oder Recyclingmaterial 0/45 (Siebkurve 
für Schottertragschichten nach ZTV SoB-StB 04) einzubauen. 
 
3.4 Die Tone der Auffüllung im Kanalgraben sind für einen Wiedereinbau aus boden-
mechanischer Sicht nur bedingt geeignet (zumischen von Bindemitteln  ist bei Tonen 
schwierig, da beim Einfräsen keine vollständige Homogenisierung des Boden-
/Bindemittelgemisches stattfindet.  
Mit den derzeitigen Wassergehalten zwischen ~ 17,5 – 18 % liegt das Material eher auf 
dem trockenen Ast der Proctorkurve. Eine Mindestkalkmenge  von 2 % (~ 35 kg/m³),  
müsste angesetzt werden. Zusätzlich wäre eine Befeuchtung des  Materials erforder-
lich. Je nach Witterungsverhältnissen, vor und während der Baumaßnahme, können 
auch höhere Kalkmengen erforderlich werden. 
(siehe auch Pkt. 4. Chemische Analysen)  
 
3.5 Wir empfehlen im Bereich der Münklinger Straße ein verdichtbares, nichtbindiges 
Fremdmaterial für die Verfüllung des Kanalgrabens zu verwenden. Als Abschluss kann 
der beim Aushub anfallende Schotterunterbau wieder eingebaut werden. 
 
3.6 Für die Sicherung des Kanalgrabens kann ein Stahlplattenverbau (Kringsverbau) 
eingesetzt werden.  
 
 
4. Chemische Analysen 
 
4.1 Asphalt: Analyse an Mischprobe PAK 1,193 mg/kg, Phenolindex unter der Bestim-
mungsgrenze 
Ausbauasphalt, Verwertungsklasse A 
 
4.2 Schotterunterbau: Keine erhöhten Werte, Einstufung nach Verwaltungsvorschrift 
BaWü Z0 
 
4.3 Auffüllung Ton,  PAK 7,28 mg/kg  ⇒ Z1.2 

Leitfähigkeit 300  ⇒ Z1.2 
Chlorid 51 mg/kg ⇒ Z1.2 (Grenze Z1.2 zu Z2 bei 50 mg/kg) 
Einstufung nach Verwaltungsvorschrift als Z2 

 
Eine Wiederverwendung der Auffüllung wäre unter der Straßenversiegelung im Kanal-
graben möglich, jedoch mit erhöhtem Aufwand der Aufbereitung (siehe Pkt. 3.4 Wieder-
einbau Aushubmaterial) 
Es wird empfohlen das Aushubmaterial separat zu Lagern und am Haufwerk nach LA-
GA PN 98 zu beproben. 
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5. Rückhaltebecken 
 
5.1 Bei den Bohrungen im Beckenbereich RKS 4 und 5) wurde eine erhöhte  (aufgefüll-
te) Oberbodenmächtigkeit von 1,20 – 1,30 m festgestellt. Die Analyse auf TOC ergab 
Werte von 3,3 – 4,1 %. Damit ist der Boden als humos einzustufen (> 1 bis  ≤ 6 %). 
 
5.2 Mit einer Einlaufsohle von 516,35 mHN und einer und einer UK des Oberbodens 
von ~ 515,40 mHN liegt die Kanalsohle noch in den humosen, aufgefüllten Böden. Die-
se sind unter dem Rohr zu entfernen und durch verdichtbares, nichtbindiges Material zu 
ersetzten (von Münklinger Straße bis zu Einlauf). 
 
5.3 Die Sohle des Auslaufschachtes liegt bei 514,65 mHN. Die Oberbodenauffüllung 
reicht hier bis ~ 514, 30 m. Unter dem Auslaufschacht ist ein Schotterunterbau von 0,40 
m vorzusehen, bzw. Mehrtiefen bei noch vorhandenem Oberboden. 
 
5.4 Das Becken liegt somit innerhalb der Oberbodenschicht. Sollten Bereiche der Sohle 
bis in die hellbraunen Verwitterungsböden reichen, ist dort wegen der größeren Durch-
lässigkeit eine Lage aus bindigem, tonigem Material von ca. 15 cm zur  Abdichtung ein-
zubauen (Abdichtung auch um den Auslaufschacht zum unterlagernden Schotterpaket) 
 
5.5 Das im Becken anstehende Oberbodenmaterial ist an der Sohle und an den Seiten 
zu verdichten, um die Durchlässigkeit zu verringern. Sind längere Einstauzeiten von 
mehreren Tagen vorgesehen, so ist eine Tonabdichtungen für die Beckenfläche vorzu-
sehen. 
 
5.6 Die Analysen von Oberboden und anstehenden Verwitterungsböden im Neubauge-
biet ergab erhöhte Werte von Arsen im Feststoff (Z1.2 nach Verwaltungsvorschrift 
BaWü).  Diese erhöhten Werte sind natürlich bedingt vorwiegend in den Böden des un-
teren Muschelkalkes vorhanden.  
Daher ist auch der Aushub des Oberbodens im Beckenbereich mittels weiteren Analy-
sen nach LAGA PN 98 am Haufwerk zu beproben. Eine Wiederverendung ist nur auf 
das Gebiet mit höheren natürlichen Werten beschränkt (unterer Muschelkalk). 
 
 
6. Bodenkennwerte 
 
6.1 Für die Bemessung der Kanalgründung wurden folgende Bodenkennwerte ange-
setzt: 
 
Tabelle 2: Bodenkennwert (charakteristische Werte) 

Boden Wichte cal γγγγ Reibungswinkel 
cal ϕϕϕϕ’ 

Kohäsion 
cal c’ 

Steifeziffer Es 

Unterbau Schotter 19 kN/m³ 35° 0 kN/m² 80 MN/m² 
Auffüllung Ton  20,5 kN/m³ 17,5° 15 kN/m² 7 MN/m² 

Verwitterungsbo-
den, steinig, 
 steif-weich 

18 kN/m³ 27,5° 4 kN/m² 6 MN/m² 

Verwitterungsbo-
den, steinig, 
halbfest 

19,5 kN/m³ 27,5° 7 kN/m² 8 MN/m² 
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Tabelle 3:  Homogenbereiche VOB 2016 gemäß DIN 18300 (für Gewerk Lösen) 
Bodenart BKL DIN 18300 alt Homogenbereich  

VOB 2016 
Kurzzeichen DIN 18196 / 

Verwitterungsgrad nach dem 
Merkblatt für die Felsgrup-

penbeschreibung 
Mutterboden 1 H1 OT, OU 

Schotterunterbau 3 H2 GW, GI 
Auffüllung Ton 4 H2 TA, TM 

 
 
Anmerkung:  
Sollten in dem/r vorliegenden Gutachten/Stellungnahme Aussagen zu gemessenen 
Schadstoffbelastungen vorhanden sein, weisen wir ausdrücklich darauf hin dass es sich 
hierbei um orientierende, technische Altlastenuntersuchungen handelt. Werden die 
Aushubböden/-massen einer Entsorgung durch Deponierung zugeführt, sind weiterge-
hende Haufwerksbeprobungen nach LAGA PN98 und gemäß Analysenumfang der De-
ponieverordnung auszuführen. 
 
Bei Planungsänderungen ist der Gutachter rechtzeitig zu informieren. Durch geänderte 
Gründungstiefen, Lage des Baukörpers, etc. kann eine Neubeurteilung der Gründungs-
situation notwendig werden. Hierdurch können erhebliche Abweichungen von der im 
Gutachten angegebenen Gründung oder der Baugrubenausführung, sowie sonstiger 
Randbedingungen auftreten. Wir weisen darauf hin, dass o.g. Beurteilungen anhand 
von punktuellen Aufschlüssen getätigt wurden. Daher sind Abweichungen der beschrie-
benen Baugrundverhältnisse nicht auszuschließen.  
 
Der Gutachter ist in der Ausführungsphase bei Anzeichen solcher Abweichungen zu 
Rate zu ziehen. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit gültig, daher sind Einzelas-
pekte nicht von der Gesamtbeurteilung trennbar. Vorgesehene Änderungen unserer 
Beurteilungen, auch einzelner Teilaspekte bedürfen unserer ausdrücklichen Zustim-
mung (nur in Schriftform). Insofern ist ein Haftungsausschluss für nichtgenehmigte Än-
derungen durch Biller & Breu ausdrücklich gegeben.  
 
Das Gutachten ist nur für den in der Ausgangssituation beschriebenen Zweck und da-
her nur für den Auftraggeber und die Planungs-/Baubeteiligten bestimmt. Eine Weiter-
gabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
durch Biller & Breu. Insofern wird durch Biller & Breu eine eventuelle Dritthaftung bei 
unrechtmäßiger Weiterverwendung unserer Daten hiermit ausdrücklich ausgeschlos-
sen. 
 
Waghäusel, den 01.02.2021 

 
A. Biller, Dipl.-Geol. 

     












































































